
Aufteilung gemischter Aufwendungen: Neue Sichtweise der Verwaltung  

Infolge der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hat die Finanzverwaltung ihre 
neue Auffassung zur steuerlichen Beurteilung gemischter Aufwendungen in einem ausführlichen 
Schreiben veröffentlicht. Demnach können die Aufwendungen nach Veranlassungsbeiträgen 
aufgeteilt werden, soweit die betriebliche oder berufliche Mitveranlassung 10 % oder mehr 
beträgt. Dies gilt für alle Einkunftsarten und für die verschiedenen Arten der Gewinnermittlung.  

Hintergrund  

Vor knapp einem Jahr hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs seine Rechtsprechung zur 
Abzugsfähigkeit gemischt veranlasster Aufwendungen geändert und das Aufteilungsverbot 
gekippt. Dies hat zur Folge, dass Aufwendungen für beruflich und privat veranlasste Reisen in 
größerem Umfang als bisher als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar sind.  

Generelles Abzugsverbot  

Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass ein generelles Abzugsverbot weiterhin für 
Aufwendungen besteht, bei denen eine Trennung in privat und dienstlich nicht möglich ist, weil 
sie so ineinander greifen, dass noch nicht einmal eine Schätzung erfolgen kann. Das gilt etwa für 
das Abonnement einer überregionalen Zeitung, auch wenn diese umfassend über die beruflichen 
Dinge informiert. Keine Seite kann nämlich ausschließlich dem betrieblichen Bereich oder dem 
privaten Interesse zugeordnet werden (BMF-Schreiben vom 6.7.2010, Az. IV C 3 - S 
2227/07/10003 :002).  

 


